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Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen 

Der Einzelplan 32 - Bundesschuld - enthält in Kapitel 3201 die 
Einnahmen aus der Kreditaufnahme des Bundes. Die Ausga-
ben für die Tilgung der Bundesschuld sind im Kreditfinanzie-
rungsplan abgebildet.
Weiter enthält der Einzelplan die Ausgaben für die Verzinsung 
der Schulden des Bundes (Kapitel 3205) sowie die Einnah-

men und Ausgaben für Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen (Kapitel 3208).

- 2 -

32 Vorwort



 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 850 000  805 381  +44 619  843 870  
Übrige Einnahmen.................................................. 6 908 236  25 545 613  -18 637 377  22 905 283  

Gesamteinnahmen.................................................. 7 758 236  26 350 994  -18 592 758  23 749 153  
 

Ausgaben      
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 34 090  37 667  -3 577  28 145  
Schuldendienst........................................................ 27 617 653  31 595 604  -3 977 951 2 719 000 30 487 307  
Ausgaben für Investitionen...................................... 900 000  1 350 000  -450 000 660 000 800 901  

Gesamtausgaben.................................................... 28 551 743  32 983 271  -4 431 528 3 379 000 31 316 353  
davon nicht flexibilisiert........................................... 28 551 743  32 983 271  -4 431 528 3 379 000 31 316 353  
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Überblick zum Einzelplan 32

Überblick zum Einzelplan 32 
Soll
2014

1 000 €

Soll
2013

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2013
1 000 €

Ausgabereste
2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €



Allgemeine Erläuterungen: 

Ist-Angaben:
Die Ist-Ergebnisse der Einzeltitel sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet. Dadurch können bei Summenangaben Rundungsdif-
ferenzen entstehen. Summenangaben können außerdem nicht durch Addition der gedruckten Titel errechnet werden, da in Vor-
jahren weggefallene Titel nur im Bundeshaushaltsplan 2014 abgedruckt werden, wenn bei diesen noch Ausgabereste bestehen.

Ausgabereste:
Die im Vorjahr verfügbaren Ausgabereste im nicht flexibilisierten Bereich sind kaufmännisch auf 1 000 € gerundet und einzeln 
bei dem jeweiligen Titel mit Stand Juli 2013 ausgewiesen. Die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste muss grundsätzlich im 
jeweiligen Einzelplan durch Minderausgaben an anderer Stelle kassenmäßig eingespart werden. Ausgabereste bei den der Fle-
xibilisierung gemäß § 5 Haushaltsgesetz 2014 (HG) unterliegenden Ansätzen werden lediglich in der Zusammenstellung der fle-
xibilisierten Ausgaben summarisch ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme dieser Ausgabereste ist zentral Vorsorge getroffen 
und daher eine kassenmäßige Einsparung im gleichen Einzelplan grundsätzlich nicht erforderlich. Bei Summenangaben können 
Rundungsdifferenzen entstehen.

Flexibilisierung:
Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden 
jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel entsprechend der Zuordnung nach 
§ 5 HG in einer Zusammenstellung aufsummiert und sind danach einzeln aufgelistet. Neu in die Flexibilisierung einbezogene 
Titel sind dabei mit einem  F  hervorgehoben.
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32 Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan



Überblick zum Kapitel 3201 
Soll

2014
1 000 €

Soll
2013

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2013
1 000 €

Ausgabereste
2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €

 
Einnahmen      
Übrige Einnahmen.................................................. 6 500 000  25 100 000  -18 600 000  22 480 026  

Gesamteinnahmen.................................................. 6 500 000  25 100 000  -18 600 000  22 480 026  
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Kreditaufnahme 3201



Einnahmen 
Haushaltsvermerk:
Zum Ausgleich des Haushalts dürfen Einnahmen aus Kreditaufnahmen 
in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen 
am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus 
Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjah-
res umgebucht werden. 

Übrige Einnahmen 

325 11 
-830 

 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6 500 000  
  

25 100 000  
  

22 480 026  
  

Haushaltsvermerk:
1. Aus diesem Titel sind auch die im Kreditfinanzierungsplan aufgeführ-

ten Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, zur Deckung kas-
senmäßiger Fehlbeträge und für Marktpflege zu leisten. 

2. Ist-Einnahmen aus Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleistungen 
Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Bundes be-
stimmt sind, sind hier zu vereinnahmen und zweckgebunden zur 
Schuldentilgung zu verwenden. 

325 12 
-830 

 

Einnahmen aus Krediten aufgrund des Gesetzes zur Förderung der Sta-
bilität und des Wachstums der Wirtschaft 

-  
  

-  
  

-  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem 
Titel: Kap. 6002 Tit. 971 01. 

Erläuterungen:

Bei einer Abschwächung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit kann die Bundesre-
gierung bestimmen, dass zur Anregung der Konjunktur zusätzliche Ausgaben zu 
leisten sind. Krediteinnahmen, die hierfür aufgrund der Ermächtigung des § 6 
Abs. 3 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft vom 8. Juni 1967 (StWG) (BGBl. I S. 582) aufgenommen werden, sind hier 
zu buchen (vgl. Kap. 6002 Tit. 971 01).

Die Einrichtung des Leertitels beruht auf § 8 Abs. 2 StWG.
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3201 Kreditaufnahme 

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €



Vorbemerkung 

Das Kapitel enthält Einnahmen aus Gebühren und Zinsen aus 
der Geldanlage sowie die Ausgaben für die Verzinsung der 
Schulden des Bundes, Zahlungen an die Bundesrepublik 

Deutschland - Finanzagentur GmbH und Kosten der Kredit-
aufnahme.

Überblick zum Kapitel 3205 
Soll

2014
1 000 €

Soll
2013

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2013
1 000 €

Ausgabereste
2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... -  -  -  -  
Übrige Einnahmen.................................................. 18 236  160 613  -142 377  43 014  

Gesamteinnahmen.................................................. 18 236  160 613  -142 377  43 014  
 

Ausgaben      
Sächliche Verwaltungsausgaben............................ 34 090  37 667  -3 577  28 145  
Schuldendienst........................................................ 27 617 653  31 595 604  -3 977 951 2 719 000 30 487 307  

Gesamtausgaben.................................................... 27 651 743  31 633 271  -3 981 528 2 719 000 30 515 452  
davon nicht flexibilisiert........................................... 27 651 743  31 633 271  -3 981 528 2 719 000 30 515 452  
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Verzinsung 3205



Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen 

111 01 
-830 

 

Gebühren, sonstige Entgelte -  
  

-  
  

-  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden 
Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02. 

Übrige Einnahmen 

162 12 
-830 

 

Zinseinnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln des Bundes 18 236  
  

160 613  
  

43 014  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

den Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02. 

2. Aus den Ist-Einnahmen dürfen die anfallenden Nebenkosten geleistet 
werden. 

Ausgaben 
Haushaltsvermerk:
1. Die Ausgaben der Titel des Kap. 3205 mit Ausnahme der Tit. 541 01, 

541 02 und 573 14 sind übertragbar. 

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 
Kap. 3205 mit Ausnahme des Titels 541 02. 

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 3205 mit Ausnahme des Ti-
tels 541 02 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Ti-
teln geleistet werden: 111 01 und 162 12. 

4. Einnahmen (wie z. B. Stückzinseinnahmen bei Begebung, Zinsein-
nahmen auf Depotbestände, Agien und Rückerstattungen) fließen den 
Ausgaben zu. 

Sächliche Verwaltungsausgaben 

541 01 
-830 

 

Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits 3 090  
  

6 867  
  

3 711  
  

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Marktpflege sowie 
Kosten für Dienstleistungen Dritter.

541 02 
-062 

 

Zahlungen an die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH - 31 000  
  

30 800  
  

24 434  
  

Erläuterungen:

Mit Gesellschaftsvertrag vom 19. September 2000 wurde die "Bundesrepublik 
Deutschland - Finanzagentur GmbH" mit dem Ziel der Optimierung des Schulden-
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3205 Verzinsung 

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €



managements des Bundes gegründet. Alleiniger Gesellschafter der Finanzagen-
tur ist der Bund. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt rd. 25,5 T€ (50 TDM). 
Gegenstand der Finanzagentur ist die Erbringung von Dienstleistungen für das 
Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der 
Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen auf den Finanzmärkten. 
Die Agentur hat ihre operative Arbeit am 11. Juni 2001 aufgenommen. Die Zah-
lungen an die Finanzagentur dienen der Deckung der von ihr erbrachten Leistun-
gen.

Aus diesem Titel können auch unterjährige Darlehen gewährt werden, die die 
Finanzagentur zur Sicherung der Liquidität in Form eines Darlehens bis zu einer 
Höhe von 5 000 T€ benötigt. Das Darlehen ist spätestens nach einer Vertragsdau-
er von drei Monaten zurückzuzahlen. Einnahmen aus Tilgung und Verzinsung 
werden in diesem Titel gebucht.

Schuldendienst 

573 14 
-830 

 

Zinsen für Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank und nach 
dem Umstellungsergänzungsgesetz sowie Rentenausgleichsforderungen 
zur Aufbesserung von Versicherungsleistungen 

41 601  
  

41 601  
  

41 601  
  

575 01 
-830 

 

Zinsen für Bundesanleihen 22 272 999  
  

23 309 057  
1 200 000  

23 231 864  
  

Haushaltsvermerk:
1. Aus den Ausgaben dürfen Entschädigungen für verspätet vorgelegte 

oder verlorengegangene Zinsscheine gezahlt werden. 

2. Aus den Ausgaben dürfen Zahlungen aus Verträgen zur Optimierung 
der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungs- und Wäh-
rungsrisiken geleistet werden. 

575 02 
-830 

 

Zinsen für Bundesschatzbriefe 257 302  
  

245 219  
  

268 766  
  

575 03 
-830 

 

Zinsen für Bundesobligationen 3 261 434  
  

4 203 974  
  

5 273 369  
  

575 04 
-830 

 

Zinsen für Schuldscheindarlehen 535 240  
  

538 203  
  

537 044  
  

575 05 
-830 

 

Zinsen für Bundesschatzanweisungen 101 821  
  

696 284  
  

1 239 720  
  

575 06 
-830 

 

Diskont für Unverzinsliche Schatzanweisungen 27 879  
  

85 648  
19 000  

376 430  
  

575 07 
-830 

 

Diskont für Finanzierungsschätze des Bundes 29  
  

1 456  
  

2 883  
  

575 08 
-830 

 

Zinsen gem. § 4 des Schlusszahlungsfinanzierungsgesetzes 
(SchlussFinG) 

636 929  
  

1 721 687  
  

1 283 413  
  

Erläuterungen:

Aus diesem Titel sind die Zuführungen an das Sondervermögen nach dem 
SchlussFinG zu leisten. Aus dem Sondervermögen werden die Schlusszahlungen 
für inflationsindexierte Bundeswertpapiere geleistet, die entsprechend den Emis-
sionsbedingungen auf der Grundlage des vom Statistischen Amt der Europä-
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Verzinsung 3205

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €

Noch zu Titel 541 02



ischen Gemeinschaften ("EUROSTAT") berechneten unrevidierten harmonisierten 
Verbraucherpreisindexes in der Euro-Zone ohne Tabak berechnet werden. Die 
Zuführungen zum Ausgleich der Inflation erfolgen jährlich zum Zinszahlungster-
min der inflationsindexierten Bundeswertpapiere und ggf. bei Aufstockungen.

575 09 
-830 

 

Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanwei-
sungen, unverzinsliche Schatzanweisungen und Darlehen 

429 562  
  

573 685  
1 500 000  

-1 807 996  
  

Erläuterungen:

Disagio für die Begebung von Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundes-
schatzanweisungen, unverzinsliche Schatzanweisungen sowie für die Aufnahme 
von Schuldscheindarlehen.

575 10 
-830 

 

Zinsen für weitere Produkte im Privatkundengeschäft 1 952  
  

27 234  
  

2 460  
  

575 20 
-830 

 

Sonstige auf Euro lautende Zinsausgaben für Schulden des Bundes -  
  

-  
  

-82  
  

575 21 
-830 

 

Zinsen für Kassenverstärkungskredite 50 905  
  

151 556  
  

37 835  
  

Erläuterungen:

Das Bundesministerium der Finanzen ist durch Gesetz ermächtigt, zur vorüberge-
henden Verstärkung des Zentralkontos des Bundes bis zu 10 Prozent der Haus-
haltssumme im Wege des Kredits zu beschaffen.

Für Geschäfte, die den gleichzeitigen Verkauf und Rückkauf von Bundeswertpa-
pieren beinhalten, können weitere Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 
10 Prozent der Haushaltssumme aufgenommen werden.

576 13 
-830 

 

Sonstige auf fremde Währungen lautende Zinsausgaben für Schulden 
des Bundes 

-  
  

-  
  

-  
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3205 Verzinsung 

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €

Noch zu Titel 575 08



Lfd.
Nr. Zweckbestimmung

Soll
2014

1 000 €

Soll
2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €
1 2 3 4 5

 

Einnahmen
1.1 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesanleihen bei Fälligkeit................... 454 947 846 430 838 050
1.2 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesobligationen bei Fälligkeit............. 207 802 494 480 495 400
1.3 Entnahmen aus Rücklagen................................................................................................. - 32 000 -

Gesamteinnahmen............................................................................................................ 662 749 1 372 910 1 333 450
 
Ausgaben

2.1 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesanleihen bei Fälligkeit................... - -
2.2 für Schlusszahlungen der Inflationsindexierten Bundesobligationen bei Fälligkeit............. 1 372 910 -
2.3 Zuführungen an Rücklagen................................................................................................. 662 749 - 1 333 450

Gesamtausgaben.............................................................................................................. 662 749 1 372 910 1 333 450
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Anlage 1 
Übersicht gemäß § 5 Schlusszahlungs- 

finanzierungsgesetz (SchlussFinG) 

3205



Vorbemerkung 

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für Ge-
währleistungen des Bundes nach dem Haushaltsgesetz, dem 
Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz vom 7. Mai 2010 
(BGBl. I S. 537) und dem  Stabilisierungsmechanismusge-
setz vom 22. Mai 2010 (BGBl. I S. 627), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2012 (BGBl. I S. 1166) geän-
dert worden ist, berücksichtigt. Ausgaben für Gewährleistun-
gen für Kredite der KfW für den internationalen Klima- und 
Umweltschutz und für Offshore-Windparks werden im Wirt-
schaftsplan des Energie- und Klimafonds veranschlagt. Der 
Ermächtigungsrahmen für Gewährleistungen nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 HG wird in der nachfolgenden verbindlichen Er-
läuterung konkretisiert.

2014
Mio. €

2013
Mio. €

1 2 3
 

Ermächtigungsrahmen für
1. Ausfuhren (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HG)........................ 165 000 145 000
2. Ungebundene Finanzkredite, Direktinvestitionen im 

Ausland, EIB-Kredite (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HG)....... 65 000 60 000
3. FZ- und internationale Klimaschutzvorhaben (§ 3 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HG)................................................ 16 700 12 500
4. Ernährungsbevorratung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HG).. 700 700
5. Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland (§ 3 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HG)................................................ 160 000 160 000
6. Internationale Finanzinstitutionen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 HG)....................................................................... 62 000 62 000
7. Treuhandanstalt-Nachfolgeeinrichtungen (§ 3 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 7 HG)............................................................ 1 010 1 175
8. Zinsausgleichsgarantien (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HG). 8 000 8 000

Zusammen.......................................................................... 478 410 449 375

Haushaltsvermerk:
Die Erläuterungen sind verbindlich.

1. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
HG dürfen übernommen werden

1.1 im Zusammenhang mit förderungswürdigen Ausfuhren 
zugunsten von Ausführern sowie zugunsten von Kredit- 
und Garantiegebern für Kredite an ausländische Schuld-
ner, auch in Form von Rückversicherungen gegenüber 
anderen staatlichen Exportversicherern, soweit entspre-
chende Rückversicherungsabkommen bestehen. Die 
Gewährleistungen werden nach Richtlinien übernom-
men, die das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen, dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Auswärtigen 
Amt festlegt;

1.2 im Zusammenhang mit Ausfuhren, an deren Durchfüh-
rung ein besonderes staatliches Interesse der Bundesre-
publik Deutschland besteht, zugunsten von Ausführern 
und zugunsten von Kreditgebern für Kredite an ausländi-
sche Schuldner;

1.3 zum Zwecke der Umschuldung nach Nummer 1.1 oder 
1.2 gedeckter Forderungen. Dabei können die Selbstbe-
teiligungen nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahmefäl-
len Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleis-
tungen für bisher ungedeckte Forderungen übernommen 
werden, wenn andernfalls die Umschuldungsmaßnah-
men nicht durchgeführt werden können.

2. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
HG dürfen übernommen werden

2.1 für Kredite an ausländische Schuldner, wenn dies der Fi-
nanzierung förderungswürdiger Vorhaben dient oder im 
besonderen staatlichen Interesse der Bundesrepublik 
Deutschland liegt;

2.2 zum Zwecke der Umschuldung nach Nummer 2.1 ge-
deckter Forderungen. Dabei können die Selbstbeteili-
gungen nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahmefällen 
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistun-
gen für bisher ungedeckte Forderungen übernommen 
werden, wenn andernfalls die Umschuldungsmaßnah-
men nicht durchgeführt werden können;

2.3 zur Absicherung des politischen Risikos bei förderungs-
würdigen Direktinvestitionen im Ausland, wenn zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land, in dem 
die Direktinvestition vorgenommen wird, eine Vereinba-
rung über die Behandlung von Direktinvestitionen be-
steht oder, sofern dies nicht der Fall ist, durch die 
Rechtsordnung des betreffenden Landes oder in sonsti-
ger Weise ein ausreichender Schutz der Direktinvestition 
gewährleistet erscheint. Die Gewährleistungen werden 
nach Richtlinien übernommen, die das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und dem Auswärtigen Amt festlegt;

2.4 gegenüber der Europäischen Investitionsbank für Kredite 
dieser Bank an Schuldner außerhalb der Europäischen 
Union;

2.5 für Minderheitsbeteiligungen und nachrangige Darlehen 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau als Unterstützungs-
maßnahme für kleine und mittlere Unternehmen in Mit-
gliedstaaten des Euro-Währungsgebietes, die die Vor-
aussetzung für Notmaßnahmen gemäß Stabilisierungs-
mechanismusgesetz oder für Stabilitätshilfen gemäß 
ESM-Finanzierungsgesetz vom 13. September 2012 
(BGBl. I S. 1918) erfüllen und die von schwerwiegenden 
Finanzierungs- und Liquiditätsengpässen im Finanzsys-
tem betroffen sind.

3. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
HG dürfen nur für auf Öffentliche Entwicklungshilfe 
(ODA) anrechenbare Kredite übernommen werden.

4. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
HG dürfen übernommen werden für Marktordnungs- und 
Bevorratungsmaßnahmen auf dem Ernährungsgebiet.

5. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
HG dürfen übernommen werden

5.1 zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der frei-
en Berufe, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht 
möglich ist und ein allgemeines volkswirtschaftliches In-
teresse an der Durchführung der Maßnahme besteht;

5.2 zur Förderung des Verkehrswesens;
5.3 zur Förderung von Investitionen, die der Herstellung von 

Produkten zur Vermeidung von Umweltbelastungen die-
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3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen 



nen, wenn eine anderweitige Finanzierung nicht möglich 
ist;

5.4 für Maßnahmen gemäß § 5 des Landwirtschaftsgesetzes 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
780-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 2936) geändert worden ist;

5.5 zur Förderung der Fischwirtschaft;
5.6 im Zusammenhang mit der Abdeckung von Haftpflichtri-

siken, die sich insbesondere aus Tätigkeiten ergeben, 
die in den Anwendungsbereich des Atomgesetzes oder 
der aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsver-
ordnungen fallen, soweit dadurch eine Finanzierung aus 
Haushaltsmitteln vermieden wird;

5.7 zugunsten von Personen, die vom Bund an deutsche 
Auslandsvertretungen entsandt oder im Rahmen der 
Auslandskulturarbeit des Bundes ins Ausland entsandt 
oder vermittelt werden, sowie zugunsten von Personen, 
die von der Germany Trade and Invest - Gesellschaft für 
Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) ins 
Ausland entsandt werden, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber den Zollbehörden des Aufnahmestaates im Zu-
sammenhang mit der Ein- und Ausfuhr von Umzugsgut 
sowie für ihre sonstigen Verpflichtungen gegenüber Be-
hörden und Personen des Aufnahmestaates, soweit dies 
gesetzlich vorgeschrieben oder nach den örtlichen Um-
ständen unvermeidbar ist und im dienstlichen Interesse 
des Bundes liegt;

5.8 im Zusammenhang mit den von institutionellen Zuwen-
dungsempfängern des Bundes veranstalteten Ausstel-
lungen im Bereich von Kunst und Kultur zur Deckung 
des Haftpflichtrisikos gegenüber den Verleihern;

5.9 zur Förderung von Einrichtungen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen;

5.10 im Falle eines unvorhergesehenen, unabweisbaren Be-
darfs, insbesondere für Notmaßnahmen.

6. Gewährleistungen in der Form von abrufbarem Kapital 
(Haftungskapital) oder Garantien nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 HG dürfen übernommen werden im 
Zusammenhang mit der Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland an der Europäischen Investitionsbank, der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(Weltbank), der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung, der Afrikanischen, der Asiatischen, der 
Interamerikanischen und der Karibischen Entwicklungs-
bank, der Entwicklungsbank des Europarates, dem Ge-
meinsamen Fonds für Rohstoffe sowie der Multilateralen 
Investitions-Garantie-Agentur.

7. Schadensfälle aus der Inanspruchnahme aus Garantien, 
Bürgschaften und sonstigen Gewährleistungen nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 HG für die Nachfolgeeinrich-
tungen der Treuhandanstalt sind aus Kap. 0803 zu leis-
ten.

8. Gewährleistungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
HG für einen Teil des Zinsrisikos bei der Refinanzierung 
von Krediten für den Bau von Schiffen auf deutschen 
Werften dürfen übernommen werden, wenn sich das 
Land, in dem die beauftragte Werft ihren Sitz hat, ab 
dem Zeitpunkt einer erstmaligen Zinsausgleichszusage 
und während der Laufzeit von Finanzierungen geförder-
ter Schiffbauaufträge an Finanzhilfen des Bundes im 
Rahmen der Innovationsförderung des deutschen Schiff-
baus zu 50 Prozent beteiligt, soweit sich diese Finanzhil-
fen auf Empfänger mit Sitz in dem jeweiligen Land bezie-
hen.

Überblick zum Kapitel 3208 
Soll

2014
1 000 €

Soll
2013

1 000 €

Veränderung
gegenüber

2013
1 000 €

Ausgabereste
2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €

 
Einnahmen      
Verwaltungseinnahmen........................................... 850 000  805 381  +44 619  843 870  
Übrige Einnahmen.................................................. 390 000  285 000  +105 000  382 243  

Gesamteinnahmen.................................................. 1 240 000  1 090 381  +149 619  1 226 113  
 

Ausgaben      
Ausgaben für Investitionen...................................... 900 000  1 350 000  -450 000 660 000 800 901  

Gesamtausgaben.................................................... 900 000  1 350 000  -450 000 660 000 800 901  
davon nicht flexibilisiert........................................... 900 000  1 350 000  -450 000 660 000 800 901  
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Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen 

3208



Einnahmen 

Verwaltungseinnahmen 

111 02 
-680 

 

Entgelte und sonstige Einnahmen aus Gewährleistungsmaßnahmen 850 000  
  

805 381  
  

843 870  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden 
Titeln: 871 01 und 872 01. 

Übrige Einnahmen 

141 01 
-680 

 

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem 
Inland 

70 000  
  

35 000  
  

52 959  
  

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem 
Titel: 871 01. 

146 01 
-680 

 

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem 
Ausland 

320 000  
  

250 000  
  

329 284  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-

dem Titel: 872 01. 

2. Die Bundesregierung wird ermächtigt, sich im Rahmen multilateraler 
Schuldendienstregelungen am Teilverzicht auf Forderungen zu beteili-
gen und Forderungen mit einem Abschlag vom Nennwert zu verkau-
fen oder in vergleichbarer Form zu verwerten, die aufgrund der Ent-
schädigung aus Gewährleistungen auf sie übergegangen sind oder 
übergehen werden, wenn dies nach Prüfung im Einzelfall im Hinblick 
auf die Schuldendienstfähigkeit des betreffenden Schuldnerlandes er-
forderlich ist. 
Ein darüber hinausgehender Verzicht erfordert die Zustimmung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. 

3. Bei Rückversicherungsgeschäften, bei denen der Bund als Erstversi-
cherer auftritt, dürfen die Auszahlungen an Rückversicherer von den 
Einnahmen abgesetzt werden. 

Erläuterungen:

Zum Zwecke der Umschuldung können abweichend von den vertraglichen Ge-
währleistungsbestimmungen aus den ersten Zahlungen der Schuldner Selbstbe-
teiligungen und ungedeckte Spitzen der Deckungsnehmer beglichen werden, 
wenn andernfalls aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen Umschuldungsmaß-
nahmen nicht durchgeführt werden können.

Aus Rückversicherungsgeschäften sind im Jahr 2013 keine Auszahlungen ange-
fallen.
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3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen 

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €



Ausgaben 

Ausgaben für Investitionen 

871 01 
-680 

 

Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleistungen, 
Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden 

300 000  
  

460 000  
500 000  

427 192  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der 

Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 09. 

2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der 
Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 12. 

3. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der 
Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 10. 

4. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 
872 01. 

5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: 111 02 und 141 01. 

6. Aus den Mitteln dürfen auch Ansprüche für Schäden nach dem Atom-
Gesetz beim Besuch ausländischer atomgetriebener Kriegsschiffe in 
deutschen Häfen abgegolten werden. 

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Entschädigungen und Kosten aus inlandsbezogenen Gewährleis-
tungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden 
- ohne 2. bis 4.................................................................................. 300 000

2. Inanspruchnahme von Gewährleistungen für Darlehen zur Finan-
zierung von Entwicklungskosten eines zivilen Luftfahrzeugs gem. 
Nr. 5.1 der verbindlichen Erläuterungen zu Kap. 3208.................... -

3. Inanspruchnahme aus Garantien, Bürgschaften und sonstigen 
Gewährleistungen gem. Nr. 5.2 der verbindlichen Erläuterungen 
zu Kap. 3208 für die Langfristfinanzierung des Flughafens Berlin 
Brandenburg International sowie für die Erbringung des Kapital-
dienstes........................................................................................... -

4. Inanspruchnahme von Garantien gem. Nr. 5.4 der verbindlichen 
Erläuterungen zu Kap. 3208 des Bundeshaushaltsplans 2010 für 
Maßnahmen zur Absicherung der Landwirtschaftlichen Renten-
bank im Zusammenhang mit vom Bund in Auftrag gegebenen 
Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität von landwirtschaftlichen 
Unternehmen................................................................................... -

Zusammen............................................................................................ 300 000

Zu 1.:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Schäden, für die Vergütungen der bei den 
Maßnahmen mitwirkenden Mandatare sowie sonstige Kosten und Ausgaben für 
Zahlungen zur Abwehr oder Minderung von Schäden.
Die Haushaltsmittel für das EKH-Programm, für das Anträge bis zum 31. Dezem-
ber 1996 gestellt werden konnten, werden in Kap. 3208 Tit. 871 01 in Höhe 
von 20 Mio. € und in Kap. 0910 Tit. 662 01 in Höhe von 47,8 Mio. € veranschlagt.
Zu 2.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Gewährleistungen zur Absi-
cherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Darlehen zur Finanzierung der 
anteiligen Entwicklungskosten eines zivilen Luftfahrzeugs gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 HG.
Zu 3.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Garantien, Bürgschaften 
und sonstigen Gewährleistungen zur Absicherung der Langfristfinanzierung des 
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Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen 

3208

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €



Flughafens Berlin Brandenburg International gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
HG und der Erbringung des Kapitaldienstes.
Zu 4.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Rückgarantien zur Absiche-
rung der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) bei der Kreditvergabe der Haus-
banken an Landwirte gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 HG 2010.

872 01 
-680 

 

Entschädigungen und Kosten aus auslandsbezogenen Gewährleistun-
gen und Umschuldungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung 
von Schäden 

600 000  
  

890 000  
160 000  

373 709  
  

Haushaltsvermerk:
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der 

Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Epl. 09. 

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 
871 01. 

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: 111 02 und 146 01. 

4. Bei Rückversicherungsgeschäften, bei denen der Bund als Erstversi-
cherer auftritt, fließen die Einnahmen aus Zahlungen von Rückversi-
cherern den Ausgaben zu. 

Erläuterungen:
Bezeichnung 1 000 €

 

1. Entschädigungen und Kosten aus auslandsbezogenen Gewähr-
leistungen und Umschuldungen, Zahlungen zur Abwendung oder 
Minderung von Schäden - ohne 2. und 3........................................ 600 000

2. Inanspruchnahme von Gewährleistungen zur Absicherung des 
Zinsrisikos bei der Refinanzierung von Krediten für den Bau von 
Schiffen gem. Nr. 8 der verbindlichen Erläuterungen zu Kap. 3208 -

3. Inanspruchnahme von Garantien nach dem Währungsunion-Fi-
nanzstabilitätsgesetz und dem Stabilisierungsmechanismusge-
setz.................................................................................................. -

Zusammen............................................................................................ 600 000

Zu 1.:
Veranschlagt sind die Ausgaben für Schäden und Umschuldungen einschließlich 
der Ablösung von bundesgarantierten Umschuldungskrediten, für die Vergütungen 
der bei den Maßnahmen mitwirkenden Mandatare sowie sonstige Kosten und 
Ausgaben für Zahlungen zur Abwehr oder Minderung von Schäden.
Die Mittel sind nicht für Ausgaben bestimmt, die aufgrund des vom Bund über-
nommenen Risikos aus der Kündigung von Kapitalhilfeverträgen oder einer Aus-
zahlungssperre für Kapitalhilfe zu leisten sind (vgl. Kap. 2301 Tgr. 01).
Aus Rückversicherungsgeschäften sind im Jahr 2013 Einnahmen in Höhe 
von 816 T€ angefallen.
Zu 2.:
Ausgaben aus der Inanspruchnahme des Bundes aus Gewährleistungen zur Absi-
cherung des Zinsrisikos bei der Refinanzierung von Krediten für den Bau von 
Schiffen auf deutschen Werften gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 HG. Vor Auszah-
lung von Haushaltsmitteln sind alle bei der KfW im Rahmen der Durchführung an-
fallenden Einnahmen einzusetzen.
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3208 Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen 

Titel
Funktion Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2014

1 000 €

Soll 2013
Reste 2013

1 000 €

Ist
2012

1 000 €

Noch zu Titel 871 01
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